
Bezirksvertretung Heepen 

Auszug aus der 

noch nicht unterzeichneten Niederschrift 
vom 12.10.17 

 

 
 

  
Zu Punkt 7 Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/A 17 Interkom-

munales Gewerbegebiet OWL, Teilabschnitt Bielefeld "Hell-
feld-West" für das Gebiet südlich der Vinner Straße, westlich 
der Straße Hellfeld und 247. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) der Stadt Bielefeld Interkommunales Gewerbe-
gebiet OWL, Teilabschnitt Bielefeld "Hellfeld-West"  
- Stadtbezirk Heepen - 
 
Beschluss zur Einleitung der Bebauungsplan-Verfahren: 
- Aufstellungsbeschluss 
- Änderungsgbeschluss Flächennutzungsplan 
- Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligungs-
schritte gemäß §§ 3 (1), 4 (1) BauGB 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 5430/2014-2020 

  
 

 

… 
 

Es ergeht folgender 
 

B e s c h l u s s: 
 

 
1. Der Bebauungsplan Nr. III/A 17 Interkommunales Gewerbege-

biet OWL, Teilabschnitt Bielefeld „Hellfeld-West“ für das Gebiet 
südlich der Vinner Straße, westlich der Straße Hellfeld ist ge-
mäß § 2 (1) BauGB aufzustellen. Für die genauen Grenzen des 
Plangebietes ist die im Abgrenzungsplan mit blauer Farbe vor-
genommene Abgrenzung verbindlich. 
 

2. Der Flächennutzungsplan der Stadt Bielefeld ist im Parallelver-
fahren gemäß § 8 (3) BauGB zu ändern (247. Änderung Inter-
kommunales Gewerbegebiet OWL, Teilabschnitt Bielefeld „Hell-
feld-West“). Der Änderungsbereich ist aus Anlage A ersichtlich.  
 

3. Die Aufstellungsbeschlüsse für den Bebauungsplan Nr. III/A 17 
und für die 247. FNP-Änderung sind gemäß § 2 (1) BauGB orts-
üblich öffentlich bekannt zu machen. Die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB sollen auf Grundlage der in dieser Vorlage 
dargestellten allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung durch-
geführt werden. 
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- einstimmig beschlossen – 
 
* BV Heepen – 12.10.2017 - öffentlich – TOP 7 * 
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Bezirksamt Heepen, 13.10.17, 39 53 
 
 
An 
 
Stadtentwicklungsausschuss (über Verteiler) 
 
 
mit der Bitte um weitere Veranlassung bzw. um Kenntnisnahme. 
 
I. A. 
 
gez. Rosendahl 


